
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Ich möchte hier jetzt einmal darauf hinweisen: 
Wir verhandeln unter einem Geschäftsordnungsantrag Rück
verweisung. Ich habe hier nicht abstimmen lassen, weil ich wei
tere Abänderungsanträge sammeln wollte. Die sind jetzt gekom
men. Das ist der Abänderungsantrag der PDS gewesen mit einer 
Erklärung vom Ausschußvorsitzenden, es ist ein Abänderungs
antrag gewesen in Blick auf die Frage der Grenzen, dort, wo die 
Kreise deutlich anders entschieden haben als die Kreistage in 
den Abstimmungen. Das würde übrigens Konsequenzen haben 
für die Frage: Wie soll eine 2. oder 3. Lesung überhaupt ausse- 
hen, geht das überhaupt? Da müßten Paragraphen eingefügt 
werden oder so etwas. Und da ist der dritte Abänderungsantrag 
gekommen, daß Sachsen in Freistaat Sachsen geändert wird.

Gibt es weitere Abänderungsanträge? Ich möchte anschlie
ßend über die Frage der Rücküberweisung abstimmen lassen. - 
Bitte schön.

Claus (PDS):

Ich wollte die Ergänzung machen, daß unsere Fraktion selbst
verständlich daran interessiert ist, das heute noch zu tun, und wir 
halten es auch für möglich, daß heute die 3. Lesung stattfindet.

^Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Da wir zu dieser Sitzung zusammengekommen sind, vor allem, 
um dieses Gesetz zu verabschieden, wird die Volkskammer so 
lange - um welche Unterbrechungen auch immer - zusammen
bleiben, bis dieses Gesetz verabschiedet ist.

(Beifall)

Bitte schön.

Koch (DSU):

Es liegt ein Abänderungsantrag vom Abgeordneten Heltzig, 
SPD, zur Drucksache Nr. 84 a vor zur Einführung des Begriffes 
Freistaat Sachsen. Daraus folgt: Abgeordnete der Volkskammer, 
seien sie nun aus Mecklenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, 
Berlin und Brandenburg, sollen darüber befinden, ob dieser Be
griff eingeführt wird in diesem Gesetz oder nicht. Dies betrachte 
ich als einen schweren Eingriff in die Länderhoheit.

(Beifall)

-^Letztlich kann einzig und allein der Sächsische Landtag über 
den Verfassungsentwurf befinden, also auch über den Landes
namen. Über den Entwurf wird ohnehin, wie im Freistaat Bay
ern oder in allen anderen Ländern, durch das sächsische Volk 
entschieden werden, wie übrigens bei jeder Verfassungsände
rung.

(Zuruf von der SPD: Das sächsische Volk? - Gelächter und Un
ruhe im Saal, vereinzelt Beifall)

An dem Verfassungsentwurf in Sachsen wird mit Hochdruck 
gearbeitet, und in der Verfassung ist vorgesehen, unter ande
rem, bei der Einführung:

„Das sächsische Volk gibt sich eingedenk seiner mehr als 
tausendjährigen Geschichte die demokratische Verfas
sung.“

Im Abschnitt 1, Die Grundlagen des sächsischen Staates, wird 
unter Artikel 1 Abs. 1 angeführt:

„Sachsen ist ein Freistaat.“

Unter 2:

„Die Landesfarben sind Weiß und Grün.“

Drittens:

„Das Landeswappen ist durch Gesetz bestimmt.“

Folglich bitte ich die Abgeordneten, dem Änderungsantrag 
des Abgeordneten Heltzig nicht zuzustimmen.

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und 
kann also über den Rücküberweisungsantrag an den Ausschuß 
für Verfassung und Verwaltungsreform abstimmen lassen, der 
dann über diese Abänderungsanträge beraten und uns das Er
gebnis seiner Beratungen vorlegen müßte. Daß das heute noch 
geschehen soll, hatte ich vorhin eindeutig erklärt.

Wer für diese Rücküberweisung ist, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der 
Stimme? - Bei wenigen Gegenstimmen und einigen Enthaltun
gen ist die Rücküberweisung so beschlossen. Die Beschlußfas
sung über das Gesetz selbst ist also damit auf einen späteren 
Zeitpunkt dieses Tages verschoben.

Zur Geschäftsordnung.

Becker (CDU/DA):

Auf Grund dieser Überweisung bitte ich, den nächsten Tages
ordnungspunkt dann an die Beschlußfassung des Ländereinfüh
rungsgesetzes wieder anzuhängen. Das Länderwahlgesetz kö- 
nen wir jetzt nicht behandeln, wenn das Ländereinführungsge
setz nicht beschlossen ist.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Das ist richtig. Nun könnte aber folgendes passieren: daß wir 
zum Länderwahlgesetz wieder so viele Abänderungsanträge ha
ben, daß der Ausschuß für Verfassung und Verwaltungsreform 
auch darüber noch einmal beraten muß. Ich will hier nicht ir
gendwelche schwierigen Probleme herbeireden, aber ich will 
auch nicht, daß wir sozusagen zwei oder drei Unterbrechungen 
haben müssen. Deswegen gestatten Sie mir, daß ich die Ver
handlungen zu diesem Tagesordnungspunkt 2 soweit führe, bis 
die Debatte abgeschlossen ist, die eventuell kommt, und wir le
diglich die Beschlußfassung, ausschließlich die Beschlußfas
sung, hinter die Beschlußfassung des Tagesordnungspunktes 1 
setzen. Darum jetzt Tagesordnungspunkt 2:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform
Gesetz über die Wahlen zu Landtagen in der Deutschen 
Demokratischen Republik 
(Länderwahlgesetz - LWG)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 101 a).

Der Vorsitzende des Ausschusses für Verfassung und Verwal
tungsreform, der Abgeordnete Becker, hat das Wort.

Becker, Berichterstatter des Ausschusses für Verfassung und 
Verwaltungsreform:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Leider paßt nun 
mein Einstieg an dieser Stelle nicht mehr, daß das Ländereinfüh
rungsgesetz beschlossen ist.

(Heiterkeit)

Der Ausschuß für Verfassung und Verwaltungsreform stellt 
aber ergänzend dazu das Gesetz über die Wahlen zu den Landta
gen (Länderwahlgesetz), das im Ausschuß federführend beraten 
wurde und dem Hohen Haus heute zur Beschlußfassung vor-
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